
II. Materielle Rechtmäßigkeit

§ 49 a I 1 VwVfG verlangt allein, dass ein Verwaltungsakt rechtmäßig zurückgenommen oder
widerrufen worden ist. Letzteres ist – wie soeben festgestellt wurde – hier der Fall. Weitere
materiell-rechtliche Voraussetzungen enthält § 49 a I 1 VwVfG nicht. Auf Rechtsfolgenseite
ist kein Ermessen zu prüfen; es handelt sich um eine gebundene Entscheidung („sind“ in
§ 49 a I 1 VwVfG).

III. Formelle Rechtmäßigkeit

Hinweis: Die formelle Rechtmäßigkeit kann entsprechend der üblichen Prüfungsreihenfolge im öffent-
lichen Recht auch vor der materiellen Rechtmäßigkeit geprüft werden, indes ist § 49 a I 2 VwVfG
systematisch nach § 49 a I 1 VwVfG platziert.

Gemäß § 49 a I 2 VwVfG muss die zu erstattende Leistung durch schriftlichen Verwaltungs-
akt festgesetzt werden. Für die Zuständigkeit gilt das zu § 49 VwVfG Gesagte (s. A.II.).

IV. Erstattungsumfang

Schließlich ist zu prüfen, in welchem Umfang eine Rückforderung der Subvention zulässig
ist. § 49 a II 1 VwVfG verweist für den Umfang der Erstattung unter anderem auf
§§ 812 ff. BGB. Durch die Aufhebung des Subventionsbescheids hat A eine Leistung – die
Subvention – ohne Rechtsgrund erhalten. Fraglich ist allein, wie es sich auswirkt, dass A die
Fördersumme bereits investiert hat. Möglicherweise wird A daher die Einrede der Entreiche-
rung gem. § 818 III BGB erheben.

Insofern ist jedoch zu beachten, dass § 818 III BGB im vorliegenden Fall durch § 49 a II 2
VwVfG verdrängt wird. Nach dieser Vorschrift kann sich der Begünstigte nicht auf den
Wegfall der Bereicherung berufen, soweit er die Umstände kannte oder infolge grober Fahr-
lässigkeit nicht kannte, die zur Aufhebung geführt haben. Da die Subventionsgewährung
ausdrücklich davon abhängig gemacht wurde, innerhalb der ersten neun Monate nach Sub-
ventionsgewährung mindestens 10.000 E-Bikes herzustellen und auf dem Markt anzubieten,
kannte A zumindest grob fahrlässig die Umstände nicht, die zum Widerruf geführt haben. Er
kann sich daher nicht auf Entreicherung berufen und muss den gesamten Subventionsbetrag
von 500.000 EUR zurückzahlen.

C. ENDERGEBNIS

Das Bundesverkehrsministerium kann den Subventionsbescheid vom 2.8.2021 gem. § 49 III 1
Nr. 1 VwVfG widerrufen. Erfolgt der Widerruf, hat das Ministerium nach § 49 a I 1 VwVfG
außerdem den Subventionsbetrag vollständig zurückzufordern.
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& SACHVERHALT

Q ist Betreiber einer Chatgruppe bei einem Messengerdienst. Die Ankündigung der Landes-
regierung von Baden-Württemberg, angesichts des Anstiegs der Neuinfektionen mit dem
Virus SARS-CoV-2 zeitnah eine neue Corona-Verordnung mit strengeren Regeln zu erlas-
sen, versetzt Q in Aufruhr. Er meint, nun werde endgültig die „Corona-Diktatur“ errichtet.

* Die Verfasserin Kania ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Öffentliches Recht, Abt. 3 – Staatsrecht (Prof. Dr. Jan
Henrik Klement), an der Universität Freiburg; die Verfasserin Linzbach ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für
Öffentliches Recht, Lehrstuhl Prof. Dr. Klaus F. Gärditz, an der Universität Bonn.
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Daher ruft er in der Chatgruppe dazu auf, sich noch am gleichen Abend vor dem Privathaus
des Ministerpräsidenten X in Stuttgart zu treffen, um es dem X „ungemütlich zu machen,
wie er es uns ungemütlich macht“. Dem Aufruf folgend treffen sich etwa 20 Menschen,
darunter auch Q selbst, einige Stunden später mit Fackeln, Spruchbändern und Trommeln.
Zu Trommelschlägen und Fackelschein skandieren sie: „Friede, Freiheit, Demokratie!“ Der
von der Versammlung ausgehende Lärm ist erheblich und dringt in die Wohnräume des X.
Nach etwa einer halben Stunde tritt X aus dem Haus und bittet die Teilnehmenden, die
Straße zu verlassen, was diese verweigern. Daraufhin ruft X die Polizei, die in Gestalt von
Beamten des Polizeivollzugsdienstes eine weitere halbe Stunde später eintrifft. Nach einem
kurzen Wortwechsel mit Q, in dem dieser darlegt, dass die Versammlung gerade an diesem
Ort und in dieser Form stattfinden müsse, um die eigene Betroffenheit durch die Corona-
Maßnahmen zu verdeutlichen und für die „wehrhafte Demokratie“ einzutreten, ordnet die
Polizei trotz der üblichen Nachsicht gegenüber Kurzentschlossenen die Auflösung der Ver-
sammlung an.

Q will sich gegen die seiner Ansicht nach rechtswidrige Maßnahme zur Wehr setzen. Nach
erfolgloser Durchführung des Widerspruchsverfahrens erhebt Q zwei Wochen nach dem
Ereignis Klage beim zuständigen Verwaltungsgericht. Zur Begründung trägt er vor, man habe
sich friedlich gerade vor dem Haus des X versammelt, um zu zeigen, dass die Corona-
Maßnahmen zu tief in die Privatsphäre der Bürger eingreifen. Ob die Behörden sein Engage-
ment gegen Corona-Regeln für sinnvoll halten, sei ja wohl irrelevant. Er sehe keinen Grund,
wieso sein Vorgehen nicht zulässig sein sollte, immerhin müsse man Politiker doch zur
Verantwortung ziehen dürfen.

Das beklagte Land ist der Ansicht, dass Q und die weiteren Protestierenden mit ihrem
Verhalten den Ministerpräsidenten bedrängen wollten. Die Fackeln und Trommeln weckten
Assoziationen an militärische Aufmärsche. Es handele sich daher nicht um eine friedliche
Versammlung iSd Art. 8 I GG. Zudem sei die öffentliche Sicherheit gefährdet gewesen, da die
Demonstration vor dem Privathaus des X diesen in unzumutbarer Weise in seiner Privat-
sphäre betroffen habe. Das Kommunikationsanliegen der Demonstrierenden sei auch genau
auf diese Bedrängung angelegt gewesen, was Qs Einlassungen zeigten.

Hat die Klage des Q Aussicht auf Erfolg?

Hinweis: Zu unterstellen ist, dass nicht gegen Strafgesetze oder Vorschriften des Immissionsschutz-
rechts verstoßen wurde. Regelungen des Infektionsschutzgesetzes und der Corona-Verordnung bleiben
außer Betracht.

& LÖSUNG

Die Klage des Q hat Aussicht auf Erfolg, wenn sie zulässig und begründet ist.

A. ZULÄSSIGKEIT

I. Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs

Mangels aufdrängender Sonderzuweisung richtet sich die Eröffnung des Verwaltungsrechts-
wegs nach der Generalklausel des § 40 I 1 VwGO: Es müsste sich um eine öffentlich-recht-
liche Streitigkeit nichtverfassungsrechtlicher Art handeln, auf die keine abdrängende Sonder-
zuweisung Anwendung findet.

Eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit liegt vor, wenn die streitentscheidende Norm dem
öffentlichen Recht zuzuordnen ist. Streitentscheidend ist § 15 III, I VersG. Das Versamm-
lungsgesetz des Bundes gilt gem. Art. 125 a I GG mangels landesrechtlicher Ersetzung in
Baden-Württemberg fort.

Hinweis: In NRW wurde ein eigenes VersG erlassen (GV. NRW 2022, 1). Streitentscheidende Norm wäre
§ 13 II VersG NRW.

Nicht weiter thematisiert werden im Folgenden die abweichenden landesrechtlichen Normen der übri-
gen Länder. Von der Gesetzgebungskompetenz im Versammlungsrecht Gebrauch gemacht haben
neben NRW bisher noch sechs weitere Länder. Streitentscheidende Normen wären dort: Art. 15 IV, I
BayVersG; § 14 I VersFG BE; § 8 II NVersG; § 15 III, I SächsVersG; § 13 IV, I VersammlG LSA; § 13 I
VersFG SH.
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